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§ 1
Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für
- volkseigene Kombinate und Betriebe, staatliche 

und wirtschaftsleitende Organe sowie staatliche 
und volkseigene Einrichtungen (nachfolgend Be
triebe genannt) und

- Eigentümer nichtvolkseigener Grundstücke.
(2) Diese Verordnung regelt die Sicherung des 
Volkseigentums bei Baumaßnahmen von Betrieben 
auf vertraglich genutzten nichtvolkseigenen Grund
stücken.
(3) Diese Verordnung gilt nicht
- für Baumaßnahmen auf der Grundlage des 

Rechts der Betriebe zur Mitbenutzung nicht- 
volkseigener Grundstücke gemäß anderer 
Rechtsvorschriften,

- für Baumaßnahmen, die Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft auf nichtvolkseigenen land- oder 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken 
durchführen,

- für Baumaßnahmen, die Betriebe der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft im Rahmen 
ihrer Beteiligung an der zwischenbetrieblichen 
Kooperation sowie an Verbänden und Vereini-

, gungen auf nichtvolkseigenen Grundstücken 
durchführen.

§ 2
В egriffsbestimmimg
Baumaßnahmen der Betriebe im Sinne dieser Ver
ordnung sind: ' '
1. die Errichtung von Gebäuden und baulichen An

lagen auf nichtvolkseigenen Grundstücken,
2. Erweiterungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die 

den Wert des nichtvolkseigenen Grundstücks um 
mindestens 30 ООО M erhöhen (bedeutende Er
weiterungs- und Erhaltungsmaßnahmen) und

3. Erweiterungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die 
zu einer Werterhöhung des nichtvolkseigenen 
Grundstücks unter 30 000 M führen.

§ 3
Entstehung von Volkseigentum
(1) Die von Betrieben errichteten Gebäude und 
baulichen Anlagen gemäß § 2 Ziff. 1 sind Volksei
gentum.
(2) Bei bedeutenden Erweiterungs - und Erhaltungs
maßnahmen gemäß §2 Ziff. 2 durch Betriebe ent
steht entsprechend der Werterhöhung ein volkseige
ner Miteigentumsanteil.

§ 4
Vereinbarung über die Durchführung 
von Baumaßnahmen der Betriebe
(1) Die Rechte und Pflichten bei der Durchführung 
von Baumaßnahmen haben die Betriebe mit dem Ei-
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gentümer des nichtvolkseigenen Grundstücks zu ver
einbaren.
(2) In der Vereinbarung soll festgelegt werden, wie 
der Betrieb bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Erweiterungs- und Erhaltungsmaßnahmen mit 
dem Grundstückseigentümer zusammenwirkt.

§  5
Zustimmung
(1) Baumaßnahmen eines Betriebes auf vertraglich 
genutzten nichtvolkseigenen Grundstücken bedür
fen zur Festlegung von Maßnahmen zum Schutz des 
Volkseigentums der Zustimmung des Rates des 
Kreises, Abteilung Finanzen. Die Zustimmung ist 
vor der Grundsatzentscheidung über die beabsichtig
te Baumaßnahme einzuholen.
(2) Bei der Einholung der Zustimmung hat der Be
trieb die Unterlagen über die erforderlichen finan
ziellen Aufwendungen für die durchzuführende Bau
maßnahme einzureichen sowie den Miet- oder Nut
zungsvertrag vorzulegen.
(3) Mit der Zustimmung können dem Betrieb Auf
lagen zum Schutz des Volkseigentums erteilt wer
den.

§ 6
Ermittlung der Werterhöhung 
und Bestätigung
Der Umfang der durch Erweiterungs- und Erhal
tungsmaßnahmen entstandenen Werterhöhung ist 
nach Abschluß der Baumaßnahmen in einem Wert
gutachten durch einen staatlich zugelassenen Sach
verständigen zu ermitteln. Das Wertgutachten ist auf 
der Grundlage der für die Bewertung nichtvolkseige
ner Grundstücke geltenden Preisbestimmungen zu 
erarbeiten und durch den Rat des Kreises, Abteilung 
Preise, zu bestätigen.

§ 7
Festlegung der Miteigentumsanteile
(1) Die Höhe des volkseigenen Miteigentumsanteils 
gemäß § 3 Abs. 2 ergibt sich als Prozentsatz aus dem 
Verhältnis der nach §6 ermittelten Werterhöhung 
zum Wert des Grundstücks nach Durchführung der 
Baumaßnahmen.
(2) Die Höhe des in das Grundbuch einzutragenden 
volkseigenen Miteigentumsanteils ist zwischen dem 
Betrieb und dem Eigentümer des nichtvolkseigenen 
Grundstücks zu vereinbaren. Die Vereinbarung be
darf der notariellen Beurkundung. Eine Genehmi
gung nach der Grundstücksverkehrsverordnung ist 
nicht erforderlich.
(3) Kommt eine Vereinbarung zwischen dem Be
trieb und dem Grundstückseigentümer über die Hö
he des volkseigenen Miteigentumsanteils und über 
Maßnahmen zur Sicherung des Volkseigentums 
nicht zustande, entscheidet auf Antrag das Gericht.
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